
 

 
 
 
Stellungnahme zum Bauvorhaben: 
Hohenheida, Leipzig, Alte Seehausener Str., Neubau Radverkehrsanlage 

(zwischen BMW-Gelände und Hohenheida) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Planunterlagen zu o. g. Vorhaben. Das Lan-
desamt für Archäologie bittet in seiner Eigenschaft als Fachbehörde um die 
Aufnahme der nachstehenden Auflagen, Gründe und Hinweise. 

Auflagen: 
Das Landesamt für Archäologie ist vom exakten Baubeginn (Erschließungs-, 

Abbruch-, Ausschachtungs- oder Planierarbeiten) mindestens drei Wochen 

vorher zu informieren. Die Baubeginnsanzeige soll die ausführenden Firmen, 

Telefonnummer und den verantwortlichen Bauleiter nennen. 

Das Landesamt für Archäologie weist darauf hin, dass das Vorhaben in einem 

archäologischen Relevanzbereich liegt (mittelalterlicher Ortskern [D-55450-01], 

frühneuzeitliches Schlachtfeld [55450-S-13]). Die Erdarbeiten müssen archäo-

logisch begleitet werden. Daraus können sich archäologische Untersuchungen 

ergeben. Bauverzögerungen sind dadurch nicht auszuschließen. Den mit 

den Untersuchungen beauftragten Mitarbeitern ist uneingeschränkter Zugang 

zu den Baustellen und jede mögliche Unterstützung zu gewähren. Die bauaus-

führenden Firmen sind bereits in der Ausschreibung davon zu informieren. 

Gründe: 
1. Die Genehmigungspflicht für das o. g. Vorhaben ergibt sich aus § 14 

SächsDSchG. Danach bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbe-
hörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt 
oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale 
befinden.  

2. Die archäologische Relevanz des Vorhabenareals belegen zahlreiche ar-
chäologische Kulturdenkmale aus dem direkten Umfeld, die nach § 2 
SächsDschG Gegenstand des Denkmalschutzes sind. 
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Hinweise: 
1. Bei Auffindung zahlreicher archäologischer Kulturdenkmale muss eine archäologi-

sche Ausgrabung erfolgen. An dieser wird der Bauherr im Rahmen des Zumutbaren 
an den Kosten beteiligt (§ 14, Abs. 3 SächsDschG).  

2. Der zeitliche und finanzielle Rahmen dieser gegebenenfalls notwendig werdenden 
Ausgrabung sowie das Vorgehen werden in einer zwischen Bauherrn und Landes-
amt für Archäologie abzuschließenden Vereinbarung verbindlich festgehalten. 

 
Dieses Schreiben stellt keine denkmalschutzrechtliche Genehmigung dar. Diese ist bei 
der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde rechtzeitig einzuholen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Harald Stäuble 
Referatsleiter Großprojekte / Kreis Leipzig 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
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